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2.1 Ordnung und Sauberkeit Stall und Außenbereiche

2.1.1 Die Bereiche der Eiersammlung und der Farmpacker sind sauber und hygienisch in einwandfreiem Zustand. TSchNutztV § 4, Abs. 10 -

2.1.2 Ansammlung von Müll, Dreck, übermäßige Staubablagerungen, Spinnweben oder tote Fliegen sind 
regelmäßig bzw. bei Bedarf zu beseitigen. Darüber hinaus erfolgt eine Grundreinigung des Farmpackers 
sowie der Bereiche der Eiersammlung mindestens wöchentlich. Die wöchentliche Reinigung ist vom 
Betrieb zu dokumentieren. 

VO (EU) 852/2004, Anhang II (Grundlage)
TSchNutztV § 4, Abs. 1 Nr. 10

-

2.1.3 Brucheier werden in geeigneten abgedeckten Behältern gesammelt und täglich aus dem Bereich der 
Eiersammlung entfernt.

VO (EU) 852/2004, Anhang II (Grundlage)
TSchNutztV § 4, Abs. 1 Nr. 11

-

2.1.4 Der Legebetrieb hat insgesamt ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild. Das Betriebsgelände 
befindet sich in einem einwandfreien, gepflegten und ordentlichen Zustand.

VO (EU) 852/2004, Anhang II (Grundlage)
TSchNutztV § 4, Abs. 1 Nr. 12

-

2.2 Lagerung der Eier
2.2.1 Die Eierlagerung erfolgt in einem von den Tieren separaten Raum. Das Eierlager dient ausschließlich der 

Lagerung der Rohware, ist sauber, baulich in einwandfreiem Zustand und frei von lebensmittelfremden 
Gegenständen.

VO (EG 853/2004) Anhang III Abschnitt X -

2.2.2 Die Eier werden unmittelbar nach dem Legen sauber, trocken und frei von Fremdgeruch gehalten sowie 
wirksam vor Stößen, Sonneneinstrahlung und anderen Witterungseinflüssen geschützt gelagert.

VO (EG 853/2004) Anhang III Abschnitt X -

2.2.3 Das für die Eier benötigte Verpackungsmaterial wird sauber, trocken und vor Witterungseinflüssen 
geschützt innerhalb des Betriebsgebäudes gelagert. Die Lagerbedingungen verhindern eine Kontamination 
des Verpackungsmaterials mit unerwünschten Stoffen. 

852/2004, Anhang II, Kap. X
2023/2465, Art. 15

-

2.4 Abholung der Eier
2.4.1 Die Abholung der Eier erfolgt mindestens einmal wöchentlich. - ja
2.5 Personalhygiene
2.5.3 In jedem Stallvorraum oder in der Hygieneschleuse ist zumindest ein Waschbecken mit Wasser, Seifen- 

und Papierhandtuchspender vorhanden. Alle Personen waschen sich vor und nach Betreten der Ställe 
bzw. vor und nach Absammlung der Eier die Hände. Zusätzlich wird eine Handdesinfektion nach dem 
Waschen und Trocknen der Hände empfohlen.
Zusätzlich gilt für Mobilställe: Für Mobilställe, die nach dem 01.06.2022 angeschafft wurden, muss 
ebenfalls eine Handwaschmöglichkeit vorhanden sein. 

VO (EU) 852/2004 Kap. 1 Satz 3 GflSalmoV, Anlage 
(Grundlage)

z.T.

3 Kennzeichnungspflicht
3.1 Printung der Eier
3.1.1 Die Printung der Eier mit dem Erzeugercode erfolgt direkt am Legebetrieb.

Information: Sofern für den Legebetrieb eine dauerhafte behördliche Ausnahmegenehmigung nach §1a 
der EiMarktV vorliegt und die Eier an einer betriebseigenen Sammel- oder Packstelle geprintet werden 
sollen, ist dies zulässig, sofern an dieser Sammel-/Packstelle kein Zukauf von anderen Betrieben erfolgt 
und dort ausschließlich Eier einer einzigen Haltungsform gehandhabt werden. 

VO (EU) 1308/2013, Anhang VII, Teil VI, Abschnitt 
III, Punkt 2; 
EiMarktV

-

Merkmale der Waren der Klasse 29 (Vogeleier und Eierprodukte)

Bereich Legebetriebe
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3.1.2 Die für die Eiercodierung verwendeten Tinten erfüllen die behördlichen Vorschriften. Drucker dürfen 

daher nur mit identischen lebensmittelechten Flüssigkeiten aufgefüllt werden.
VO 1935/2004 -

3.1.3 Die Printung ist deutlich sichtbar, leicht lesbar und mindestens 2 mm hoch. Die Kennzeichnung mit dem 
Erzeugercode ist nicht zwingend vorgeschrieben, wenn Knickeier  oder  verschmutzte  Eier  aus  
technischen  Gründen  nicht  gekennzeichnet  werden  können. Bei der Kontrolle ist eine Toleranz von 20 
% Eier mit unleserlicher Kennzeichnung zulässig.

VO (EU) 2023/2466, Art. 4; RICHTLINIE 2002/4/EG -

3.1.4 Sofern ein Defekt bzw. technischer Ausfall eines Printers vorliegt, ist dieser tagesaktuell an die zuständige 
Behörde, an KAT und die zu beliefernde(n) Packstelle(n) zu melden. Die entsprechenden 
Reparaturnachweise sind dokumentiert und werden für mindestens 24 Monate aufbewahrt. 

EiMarktV -   / zusätzlich Aufbewahrung 24 Monate

3.2 Kennzeichnung Transportverpackung Begleitpapiere
3.2.1 Auf  der Transportverpackung sind  mindestens  nachfolgende Kennzeichnungselemente angebracht:  

•Name und Anschrift des Erzeugers  •Erzeugercode •Anzahl und/oder Gewicht der Eier •Legetag oder 
Legeperiode (Legezeitraum) •Versanddatum, Kennzeichnung KAT-Ware. 
Handelt es sich um Klasse B-Ware ist dies ebenfalls auf der Transportverpackung anzugeben.

VO (EU) 2023/2465, Art. 7 (Grundlage) Im Falle von Klasse B-Ware ist dies ebenfalls auf der 
Transportverpackung anzugeben.

3.2.2 Auf  den Begleitpapieren (Abholscheine,  Lieferscheine)  sind  mindestens  folgende  
Kennzeichnungselemente enthalten: •Name und Anschrift des Erzeugers,  •Name und Anschrift des 
Empfängers, •Erzeugercode, •Anzahl der  Eier – aufgeschlüsselt  nach  Haltungsformen,  Legetag  oder 
–periode, (Legezeitraum) •Versanddatum, Kennzeichnung KAT-Ware. 
Handelt es sich um Klasse B-Ware ist dies  ebenfalls  auf  Lieferscheinen  anzugeben. Eine  Kopie von 
jedem Lieferschein verbleibt am Legebetrieb vor Ort, das Original geht an die entsprechende Packstelle.

VO (EU) 2023/2465, Art. 7 (Grundlage) -

9 Datenbank / Plausibilitätsprüfungen: In der KAT-Datenbank werden sämtliche Betriebs- und Stalldaten 
dokumentiert sowie alle Prozessstufen,  die  mit  der  Eiererzeugung, -vermarktung  und -verarbeitung  
beschäftigt  sind,  erfasst.  Jede  Stufe meldet den Warenausgang an die nächste Stufe, um ein plausibles 
und nachvollziehbares Rückverfolgbarkeitssystem der Warenflüsse zu etablieren. 

- ja

9.1 Warenmeldungen in der Datenbank
9.1.1 Legebetriebe melden printnummernbezogen und nach Haltungsform getrennt alle erzeugten 

Eiermengen an den jeweiligen Abnehmer. Das komplette Gelege ist in die 
Datenbank gemeldet, dies beinhaltet ebenfalls die Direktvermarktung

- ja

9.1.2 Die Warenmeldungen erfolgen mindestens wöchentlich bis Sonntag 24.00 Uhr der Folgewoche - ja
9.1.3 Ebenfalls werden die Warenmeldungen für alle ausgeschlossenen Ställe printnummernbezogen und nach 

Haltungsform getrennt an die KAT-Datenbank gemeldet.
- ja

9.1.4 Es ist sichergestellt, dass alle während des gesamten Zeitraumes einer Legepause erzeugten Eier als "Nicht 
KAT"-Ware in der Datenbank eingetragen sind

- ja

9.1.5 Bei ökologisch wirtschaftenden Betrieben, die während der Legeperiode Wurmbehandlungen 
durchgeführt haben, ist sichergestellt, dass die während der Behandlungsdauer plus Wartezeit erzeugten 
Eier in der KAT-Datenbank nicht als Bio-Eier gemeldet wurden (siehe Kap. 7.1.4).

- ja

9.2 Plausibilität und Warenströme
9.2.1 KAT-Legebetriebe, die auf dem gleichen Gelände Ställe mit unterschiedlichen Haltungsformen betreiben 

oder Ställe vom KAT-System ausgeschlossen haben, können zu jeder Zeit anhand von Dokumenten (z.B. 
Lieferscheine/Abholscheine, Legelisten, Rechnungen) nachweisen, dass es zu keiner Vermischung der Eier 
gekommen ist.

- ja

Bereich Packstellen
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1 Allgemeiner Zustand der Räume
1.1 Bauliche Anforderungen
1.1.1 Mauern sind so konstruiert, dass Schmutzansammlungen verhindert werden und eine leichte Reinigung 

möglich ist. Die Böden sind in einwandfreiem Zustand und leicht zu reinigen. Decken (inkl. Rohrleitungen, 
Kabel, Lampen) sowie Fenster und andere Öffnungen befinden sich in einwandfreiem Zustand und sind 
so gebaut, dass Schmutzansammlungen vermieden werden. Im Sortierbereich sind Wände und Böden 
zusätzlich wasserundurchlässig und abriebfest.

VO (EG) 852/2004 Anhang II Kap. I und II 
(Grundlage)

-

1.1.2 In Fällen, wo Fenster und Dachverglasungen zu Belüftungszwecken geöffnet werden, sind diese mit leicht 
entfernbaren Insektengittern zu versehen.

VO (EG) 852/2004 Anhang II Kap. II -

1.1.3 Die Türen und Tore sind in einem einwandfreien und gut zu reinigenden Zustand (z.B. keine 
absplitternden Teile, absplitternde Lackierungen oder Korrosion). Außentüren und Tore sind so 
konstruiert, dass das Eindringen von Schädlingen verhindert wird. 

VO (EG) 852/2004 Anhang II Kap. II (Grundlage) z.T.

1.1.4 Die Arbeitsumgebung hat keine nachteiligen Auswirkungen auf die Produktsicherheit und / oder -qualität VO (EG) 852/2004 Anhang II Kap. II (Grundlage) z.T.

1.2 Lagerung Eier
1.2.1 Die Räume, in denen die Eier gelagert werden, gewährleisten eine ausreichende Luftzirkulation, Schutz vor 

direkter Sonneneinstrahlung und sind frostfrei. Starke Temperaturschwankungen im Eierlager sind zu 
vermeiden.

VO (EG 853/2004) Anhang III Abschnitt X -

1.2.2 Die Räumlichkeiten sind insgesamt der Behandlung und Lagerung von Eiern vorbehalten. Es dürfen keine 
lebensmittelfremden Gegenstände im Bereich der Packstelle gelagert oder abgestellt werden.

VO (EG) 2295/2003
VO (EG) 852/2004, Anhang II Kap. II (Grundlage)

1.2.3 Eine Lagerhaltung der Eier im Freien ist zu jeder Zeit ausgeschlossen. - ja
1.3 Lagerung Verpackungsmaterial
1.3.1 Das für die Eier benötigte Verpackungsmaterial wird sauber, trocken und vor Witterungseinflüssen 

geschützt innerhalb des Betriebsgebäudes gelagert. Die Lagerbedingungen verhindern eine Kontamination 
des Verpackungsmaterials mit unerwünschten Stoffen.

VO (EG) 2295/2003
VO (EG) 852/2004, Anhang II Kap. X

-

1.3.2 Kleinverpackungen und Primärverpackungen dürfen nicht wiederverwendet werden! VO (EG) 2295/2003 Art. 36,
VO (EG) 852/2004, Anhang II Kap. X (Grundlage)

-

1.3.3 Das im Sortierbereich vorhandene Verpackungsmaterial darf nicht direkt auf dem Boden gelagert werden, 
sondern muss auf geeigneten Unterlagen bzw. hochgestellt zwischengelagert sein.

VO (EG) 2295/2003
VO (EG) 852/2004, Anhang II Kap. X (Grundlage)

-

1.3.4 Eine Lagerhaltung von Verpackungsmaterial im Freien ist zu jeder Zeit ausgeschlossen. - ja
2 Ordnung /Sauberkeit/ Hygiene
2.1 Ordnung und Sauberkeit
2.1.1 Im Packbereich sind die Räumlichkeiten in gutem Zustand, sauber und frei von Fremdgerüchen, Tieren und 

Ungeziefer. Schmutzablagerungen, Schimmelbildung, Abblättern von Farbe, Kondensierung von 
Wasserdampf, starke Temperaturschwankungen und Witterungseinflüsse sind zu vermeiden.

VO (EG) 2295/2003, Art. 37
VO (EG) 852/2004, Anhang II Kap. II (Grundlage)

-

2.1.2 Die Sortiermaschine und die Transportbänder sind sauber, hygienisch einwandfrei und frei von 
Fremdgerüchen. 

VO (EG) 852/2004, Anhang II Kap. II (Grundlage) -

2.2 Personalhygiene: Gemäß des EU-„Hygienepaketes“ müssen Personen, die in einem Bereich arbeiten, in 
dem mit Lebensmitteln umgegangen wird, ein hohes Maß an persönlicher Sauberkeit halten.

VO (EG) 852/2004, Anhang II Kap. VIII -

2.2.1 Alle in der Packstelle tätigen Personen tragen für ihren Arbeitsbereich geeignete  und saubere 
Arbeitskleidung.

VO (EG) 852/2004, Anhang II Kap. VIII -
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2.2.2 An den Zutrittspunkten zum Packstellenbereich und innerhalb des Sortierbereiches sind ausreichende 

Möglichkeiten zur Handhygiene vorhanden. Die Anlagen zur Handhygiene erfüllen mindestens die 
folgenden Anforderungen: •Fließendes Trinkwasser in geeigneter Temperatur •Flüssigseife •Geeignete 
Ausrüstung zur Handtrocknung

VO (EG) 852/2004, Anhang II Kap. I (Grundlage) -

2.2.3 Beim Umgang mit Eiern (Lebensmitteln) darf nicht geraucht werden. Es ist sichergestellt, dass das 
Rauchverbot im kompletten Packstellenbereich eingehalten wird. 

- ja

3 Kennzeichnung / Lagerung / Sortierung
3.1 Kennzeichnung
3.1.1 Kennzeichnung der Paletten/ Transportverpackung (unsortierte Rohware): Bei Zukauf von unsortierter 

Rohware muss jede Palette mit einem Etikett mit mindestens den nachfolgenden Angaben gekennzeichnet 
sein: •Angabe, ob es sich um KAT-Ware / Nicht KAT-Ware handelt •Name und Anschrift des Erzeugers 
•Erzeugercode •Anzahl und/oder Gewicht der Eier •Legetag oder Legeperiode •Versanddatum.

VO (EU) 178/2002, Art. 18
VO (EU) 2023/2465, Art. 7 (Grundlage)

-

3.1.2 Kennzeichnung der Paletten / Transportverpackung (Fertigware): Bei Zukauf von Fertigware muss jede 
Palette mit einem Etikett mit mindestens den nachfolgenden Angaben gekennzeichnet sein: •Angabe, ob 
es sich um KAT-Ware / Nicht KAT-Ware handelt •Packstellennummer •Güteklasse •Gewichtsklasse 
•Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) •Haltungsform.

VO (EU) 2023/2465, Art. 7 (Grundlage) -

3.1.3 Mindestangaben auf den Begleitpapieren (Abholscheine) - Wareneingang: Auf den Begleitpapieren von 
den Legebetrieben (Abholscheine) sind mindestens folgende Kennzeichnungselemente enthalten: 
•Angabe, ob es sich um KAT-Ware / Nicht KAT-Ware handelt •Name / Anschrift des Erzeugers 
•Erzeugercode •Name / Anschrift des Empfängers •Anzahl der Eier – aufgeschlüsselt nach Haltungsform, 
Legetag oder -periode, •Versanddatum. Die Abholscheine liegen in der Packstelle vollständig vor. Eine 
Kopie dieser Unterlagen verbleibt beim Erzeuger. In Fällen, in denen die Eier des Legebetriebes nicht mehr 
für die Güteklasse A in Frage kommen, sind auch die Begleitpapiere (Abholscheine) entsprechend als 
Industrie-Ware bzw. Klasse B-Ware zu kennzeichnen.

VO (EU) 2023/2465, Art. 7 (Grundlage) -

3.1.4 Kennzeichnung der Industrieware: Eier können entweder als Klasse A oder Klasse B eingestuft werden. 
Eier der Klasse B sind jene, die nicht die Qualitätsmerkmale von Eiern der Klasse A aufweisen bzw. Eier der 
Klasse A, die herabgestuft wurden. Generell besteht auch für Eier der Klasse B die Kennzeichnungspflicht 
mit dem Erzeugercode. Nicht zwingend vorgeschrieben ist die Kennzeichnung wenn Knickeier oder 
verschmutzte Eier aus technischen Gründen nicht gekennzeichnet werden können. Eier, die an die 
Nahrungsmittelindustrie geliefert werden, werden entsprechend eindeutig als „Eier für die 
Nahrungsmittelindustrie“ gekennzeichnet. 

VO (EU) 2023/2465, Art. 2 + 10 -

3.1.5 Kennzeichnung der Fertigverpackungen/ Kleinverpackungen: Verpackungen mit Eiern der Güteklasse A 
tragen auf der Außenseite deutlich sichtbar und leicht lesbar folgende Angaben: •Packstellennummer 
•Güteklasse •Gewichtsklasse oder die Angabe „Eier verschiedener Größe“ und das Mindestnettogewicht 
der enthaltenen Eier in Gramm •Mindesthaltbarkeitsdatum •Verbraucherempfehlung, die Eier nach dem 
Kauf bei Kühlschranktemperatur aufzubewahren •Haltungsform. Die Bedeutung des Erzeugercodes wird 
auf oder in der Verpackung erläutert. Information: Werden Eier der Güteklasse A von unterschiedlichen 
Gewichtsklassen in derselben Verpackung verpackt, so wird das Mindestnettogewicht der Eier in Gramm 
angegeben und auf der Außenseite der Verpackung der Hinweis „Eier verschiedener Größe“ oder ein 
anderer entsprechender Vermerk angebracht

VO (EU) 2023/2465, Art. 5 -

3.1.6 Verwendung des KAT-Logos
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3.1.6.1 Die Verwendung des KAT-Logos auf den Eierverpackungen von Schaleneiern und Bunten Eiern im 

deutschen Lebensmittelhandel ist zur klaren Identifizierung der KAT-Ware obligatorisch. Das KAT-Logo 
entspricht den aktuellen Gestaltungsrichtlinien und ist entsprechend korrekt auf den Eierverpackungen 
aufgebracht. Sofern KVP's, die nachweislich an den deutschen Lebensmitteleinzelhandel geliefert werden, 
nicht mit einem KAT-Logo gekennzeichnet sind, liegt hierfür das vollständig ausgefüllte Formblatt FB-PS-
10 vor.

- ja

3.1.6.2 Sofern Eierverpackungen von Bunten Eiern mit dem KAT-Logo gekennzeichnet sind, ist sichergestellt, dass 
die Bunten Eier in einem KAT-zertifizierten Färbebetrieb produziert wurden und die KAT-ID/EU-
Zulassungsnummer des Färbebetriebs auf der Eierverpackung angegeben ist.

- ja

3.2 Printung der Eier
3.2.1 Printung unsortierter Ware
3.2.1.1 Es ist sichergestellt, dass jegliche Eier, die von der Packstelle angenommen werden, geprintet sind. Hiervon 

ausgenommen sind ausschließlich Knick- oder Schmutzeier, welche aus technischen Gründen nicht 
geprintet werden konnten und Eier, für die der Packstelle eine temporäre behördliche 
Ausnahmegenehmigung (z.B. bei Printerausfall) nach §1a der EiMarktV schriftlich vorliegt und dies bei KAT 
gemeldet ist

VO (EU) 1308/2013; Anh VII Teil VI
VO (EU) 2023/2464 (Grundlage)
VO (EU) 2023/2466 Art. 4
EiMarktV § 1a

-

3.2.1.2 Sofern Eier auf Basis der unter 3.2.1.1 beschriebenen Ausnahmeregelungen ungeprintet angenommen 
wurden, kann die Packstelle nachweisen, dass die Eier gemäß § 1a EiMarktV unverzüglich nach Anlieferung 
in der Packstelle geprintet wurden.

VO (EU) 2023/2464 (Grundlage)
VO (EU 2023/2466 Art. 4
EiMarktV § 1a

-

3.2.2 Printung sortierter Ware
3.2.2.1 Die Printung ist entsprechend den Vorgaben der Vermarktungsnormen deutlich sichtbar, leicht lesbar und 

mindestens 2 mm hoch. Information: Bei der Kontrolle von Partien und Verpackungen ist eine Toleranz 
von 20% Eier mit unleserlicherKennzeichnung zulässig.

VO (EU) 2023/2466 Art. 4
EiMarktV § 1a

-

3.3 Lagerung
3.3.1 Getrennte Lagerung nach Haltungsformen: Eine Trennung der Haltungsformen im Rohwarenlager der 

Packstelle ist sicherzustellen. Die Printung der Eier ist nicht alleine ausreichend zur Unterscheidung der 
Haltungsformen. Feste  Stellplätze  pro Haltungsform  sind  im Rohwarenlager  gekennzeichnet  und  
ausgewiesen. Information: Wenn  aus  Platzmangel  unterschiedliche  Haltungsformen  direkt  
nebeneinanderstehen, muss die Haltungsform an den Paletten deutlich mit Schildern gekennzeichnet 
sein (pro Reihe nur eine Haltungsform!).

ja

3.3.2 Separate Lagerung der Industrieware: Eier für die Industrie sind in der Packstelle auf dafür vorgesehenen 
gekennzeichneten Stellplätzen, getrennt von der Rohware, zu lagern. 

VO (EU) 2023/2465 Punkt 22 (Ind Ware) ja

3.3.3 Lagerung KAT-Ware / Räumliche Trennung Fremdware: Für alle Teilnehmer der Prozesskette gilt die 
eindeutige Sicherung der Warenströme. Das bedeutet, dass die KAT-Systemteilnehmer gehalten sind, in 
ihren Betrieben diejenigen Warenströme, die dem KAT-System unterliegen, strikt in tatsächlicher (also 
räumlich und sachlich) sowie in buchhalterischer Weise von anderen Warenströmen (Fremdware) oder 
betrieblichen Vorgängen gemäß den Vorgaben des Systemgebers zu trennen. 
Für den Fall, dass die Packstelle Fremdware bezieht, ist eine räumliche Trennung der Ware in KAT-Ware 
und Fremdware sichergestellt, so dass keine Verwechslungs- bzw. Vermischungsgefahr besteht. Definition 
räumliche Trennung: abgegrenzter Bereich, der klar definiert und gekennzeichnet ist.

- ja

3.4 Sortierung
Die Packstellen verfügen über die technischen Anlagen, die für die Sortierung und ordnungsgemäße 
Behandlung der Eier erforderlich sind. 

VO (EU) 2023/2466 Art. 3, Satz 3 -

3.4.1 Die Packstelle verfügt zusätzlich zur Sortiermaschine über eine oder mehrere geeichte Waagen zum 
Wiegen der Eier sowie über ein Gerät zur Feststellung der Luftkammerhöhe.

VO (EU) 2023/2466 Art. 3, Satz 4 -
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3.4.2 Die Sortiermaschine verfügt mindestens über eine dauernd besetzte Durchleuchtungskabine oder andere 

geeignete automatisierte Anlagen zur Qualitätsprüfung der einzelnen Eier.
VO (EU) 2023/2466 Art. 3, Satz 5 -

3.4.3 Eine Vermischung unterschiedlicher Haltungsformen beim Sortierprozess ist durch geeignete 
Vorbeugemaßnahmen auszuschließen.

- ja

3.4.4 Die Packstellestellt sicher, dass beim Sortieren und Packen der Eier eine Vermischung von KAT-Ware und 
Nicht KAT-Ware ausgeschlossen ist. Für den Fall, dass eine Packstelle auch Nicht KAT-Ware sortiert, ist 
zusätzlich sicherzustellen, dass die Nicht KAT-Ware durchgängig sortiert wird und separate 
Sortierprotokolle vorliegen, aus denen die genauen Sortierzeiten und die Gesamtzahl der Eier 
nachvollziehbar hervorgehen.

- ja

3.4.5 Eier werden gemäß Vermarktungsnormen Eier VO 2023/2465 innerhalb von zehn Tagen nach dem Legen 
sortiert, gekennzeichnet und verpackt. Information: Eier, die nicht bis zum 10. Tag nach dem Legen 
sortiert, gekennzeichnet und verpackt sind, erhalten automatisch den Status von Industrieware und 
müssen entsprechend gehandhabt und gekennzeichnet werden (3.1.4).

VO (EU) 2023/2465 Art. 6 + Art. 3 Satz 2 -

3.4.6 Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) ist auf höchstens 28 Tage nach dem Legedatum festzusetzen. 
Wird eine Legeperiode (Legezeitraum) angegeben, so ist bei der Festsetzung des MHD der erste Tag dieser 
Periode zugrunde zu legen. Information: Bei Anlieferung an den Handel wird eine Restlaufzeit von 21 
Tagen empfohlen.

VO (EU) 853/2004, Anhang III Abschnitt X Kapitel I 
Nr. 4
VO (EU) 2023/2465 Art. 6
VO (EU) 1169/2011 Art 2

-

3.4.7 Kalibrierung der Sortiermaschinen
3.4.7.1 Die Wartungsintervalle der Sortiermaschinen sind – sofern vorhanden – gemäß Herstellervorgaben 

eingehalten.
- ja

3.4.7.2 Es werden mindestens im Abstand von zwei Wochen je ein Satz geeichter Prüfeier zweimal nacheinander 
verwogen. Dies ist zu dokumentieren. Bei Verwendung von nicht-geeichten Prüfeiern müssen zusätzlich 
die Gewichte der Prüfeier vor Verwendung mit einer geeichten Waage überprüft und dokumentiert werden.
Sofern keine Prüfeier vorhanden sind, werden mindestens wöchentlich 30 Eier verschiedener 
Gewichtsklassen, die in der jeweiligen Packstelle sortiert wurden, mit einer geeichten Einzelei-Waage 
verwogen. Die ermittelten Gewichte sind zu dokumentieren.

- ja

3.5 UV-C Behandlung: Die Prüfpunkte unter Kapitel 3.5 finden nur Anwendung bei Packstellen, die über eine 
technische Anlage verfügen, welche die UV-C Behandlung der Schalenoberfläche der Eier zur 
Keimreduzierung ermöglicht (Lebensmittelbestrahlungsverordnung LMBestrV)

LMBestrV (Deutschland) ja

3.5.1 Erfolgt im Rahmen des Sortierprozesses die Anwendung von ultravioletten Strahlen (UV-C Behandlung) 
zur Keimreduzierung der Schalenoberfläche, so ist der Verfahrensablauf dokumentiert. Es sind 
Aufzeichnungen über die Menge der behandelten Eier, die Herkunftsbetriebe, Empfänger, das 
Behandlungsdatum sowie die Parameter der UV-C Behandlung vorhanden.

- ja

3.5.2 Es ist sichergestellt, dass ausschließlich saubere Eier UV-C behandelt werden. Eine entsprechende 
Arbeitsanweisung liegt vor

LMBestrV (Deutschland) ja

4 Betriebliche Eigenkontrolle: Jeder Betreiber einer Eierpackstelle verpflichtet sich zur Erfüllung der 
gesetzlichen Vorgaben sowie zur Einrichtung, Pflege und Instandhaltung eines wirksamen 
Eigenkontrollsystems. 

VO (EG) 852/2004 -

4.1 Behördliche Zulassung und Betriebsdatenerfassung
4.1.1 Eine behördliche Zulassung der Packstelle liegt vor. VO (EG) 853/2004 Art. 4, 

VO (EU) 2023/2466, Art. 3 Satz 2
-

4.1.2 Jede Packstelle verfügt über eine angemessene Betriebsbeschreibung. - ja
4.2 IFS-Zertifizierung
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4.2.1 Packstellen mit einem Wareneingang von mehr als 75 Mio. Eier/Jahr weisen eine Zertifizierung nach IFS 

Food oder IFS Wholesale / Cash & Carry nach. 
Information: Packstellen mit einem Wareneingang von weniger als 75 Mio. Eiern/Jahr erfüllen die 
Zusatzanforderungen in Kapitel 9.

- ja

4.3 Krisenmanagement: Der Systemteilnehmer ist verpflichtet, die KAT-Geschäftsstelle unverzüglich zu 
informieren, wenn  der  Verdacht  oder  die  Annahme  besteht,  dass  ein  Produkt  nicht  verkehrsfähig  
nach den jeweils geltenden Gesetzen ist und/oder den KAT-Anforderungen nicht entspricht.

- ja

4.3.1 Maßnahmen in Krisenfällen/Notfallpläne: Für Krisenfälle liegen Notfallpläne mit klaren 
Verantwortlichkeiten (Telefonnummern) vor. Diese müssen alle wichtigen Kontaktdaten enthalten. Im 
Krisenfalle muss die Information an KAT sichergestellt sein  
Information: Zum Schutze des KAT-Systems ist der Systemteilnehmer weiterhin verpflichtet sein  
Krisenmanagement  in  enger  Abstimmung  mit  der KAT-Geschäftsstelle durchzuführen. D.h. der 
Geschäftsstelle sind bei Bedarf unverzüglich alle notwendigen Unterlagen/Informationen zur 
Bewertung/Einordung und Begleitung der Krisensituation zur Verfügung zu stellen. Aussagen 
gegenüber Medien, die sich auf die Anforderungen/Grundlagen des KAT-Systems beziehen, dürfen nur 
nach vorheriger Abstimmung mit der Geschäftsstelle vorgenommen werden. Hierzu gehören auch 
Informationen über Zulieferbetriebe, die nicht den KAT-Vorgaben entsprechen (4.4). 

- ja

4.4 Warenkontrollen
4.4.1 Wareneingangskontrolle: Ein System zur Wareneingangskontrolle ist eingeführt und umfasst mindestens 

folgende Punkte: •Printung der Eier •Angabe der Haltungsform •Angabe des Legedatums / Legeperiode 
•Eiqualität. Die Durchführung der Wareneingangskontrolle kann stichprobenartig erfolgen und ist 
entsprechend zu dokumentieren. Information: Eine Wareneingangskontrolle ist nicht erforderlich bei 
Inlinepackstellen (bei einer Inline Packstelle sind die Eierbänder der Ställe direkt an die Sortiermaschine 
der Packstelle angebunden) und bei Wareneingängen von Eiern, die in Ställen direkt auf dem 
Betriebsgelände erzeugt wurden.

- ja

4.4.2 Warenausgangskontrolle: Ein System zur Warenausgangskontrolle ist eingeführt und umfasst mindestens 
folgende Punkte: •Printung der Eier •Angabe des MHD •Kennzeichnungselemente •Qualität der Eier 
(Sauberkeit, Unversehrtheit) •Gewichtsklasse. Die Durchführung der Warenausgangskontrolle kann 
stichprobenartig erfolgen und ist entsprechend zu dokumentieren. 

- ja

5 Eiqualitätsprüfungen: Es sind im Rahmen des Zertifizierungsaudits Eiqualitätsprüfungen nach den 
Vermarktungsnormen Eier (VO 2023/2465) entsprechend dem dort angegebenen Stichprobenumfang 
(180 Eier) durchzuführen.

VO (EU) 2023/2465 Art. 18 Kontrolle durch Zertifizierungsstelle

5.1 Luftkammer: Höhe nicht über 6 mm, unbeweglich; bei Eiern, die unter der Bezeichnung „Extra“ vermarktet 
werden, nicht über 4 mm. Hierbei kann eine Abweichung von bis zu 5% toleriert werden.

VO (EU) 2023/2465 Art. 3, 18 -

5.2 Verschmutzung, Qualität der Eischale: Die Schale und Kutikula sind sauber und unbeschädigt, die Eier 
haben eine normale Form. Hierbei kann eine Abweichung von bis zu 5% toleriert werden. 

VO (EG) 2295/2003, Art. 33
VO (EU) 2023/2465 Art. 3, 18

-

5.3 Eigewicht: Eier der Güteklasse A werden nach folgenden Gewichtsklassen sortiert: XL Sehr groß: 73 g und 
mehr, L Groß: 63 g bis unter 73 g, M Mittel: 53 g bis unter 63 g, S Klein: unter 53 g. Bei der Überprüfung 
der Gewichtsklasse dürfen maximal 10% der Eier unmittelbar über bzw. unter der auf der Verpackung 
angegebenen Gewichtsklasse liegen, jedoch dürfen von diesen 10% Abweichungen nicht mehr als 5% in 
der unteren Gewichtsklasse liegen.

VO (EG) 2295/2003, Art. 34
VO (EU) 2023/2465 Art. 5, 18

-

6 Datenbank: In der KAT-Datenbank werden sämtliche Betriebsdaten erfasst sowie alle Prozessstufen, die 
mit der Eiererzeugung, -vermarktung und -verarbeitung beschäftigt sind, erfasst. Jede Stufe meldet den 
Warenausgang an die nächste Stufe, um ein plausibles und nachvollziehbares Rückverfolgbarkeitssystem 
der Warenflüsse zu etablieren. 

- ja

6.1 Warenmeldungen in die Datenbank
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6.1.1 Alle Meldungen über Warenbewegungen (Eiermengen) von KAT-Ware sind detailliert, wöchentlich bis 

Sonntag 24 Uhr der Folgewoche, in die KAT-Datenbank eingetragen.
- ja

6.1.2 Alle Meldungen über Warenbewegungen (Eiermengen) von Bunten Eiern sind detailliert, wöchentlich bis 
Sonntag 24 Uhr der Folgewoche, in die KAT-Datenbank eingetragen.

- ja

6.1.3 Alle Meldungen über Warenbewegungen (Eiermengen) zur Lohnverarbeitung 
(Lohnsortierung/Lohnfärbung) sind detailliert, wöchentlich bis Sonntag 24 Uhr der Folgewoche, in die 
KAT-Datenbank eingetragen.

- ja

7 Rückverfolgbarkeit / Herkunftssicherung
7.1 Führung der Sortierprotokolle
7.1.1 Packstellen führen ein chargenbezogenes Sortierprotokoll, wobei die Chargengröße maximal die 

Tagesproduktion umfasst. Das Sortierprotokoll enthält neben der Angabe von Sortierdatum und -uhrzeit 
folgende weitere Angaben: -Gesamtzahl der am jeweiligen Tag sortierten Eier; -Aufschlüsselung der 
sortierten Eier nach Gewichtsklassen und Haltungsform; -Erfassung des Ausfalls von Eiern während der 
Sortierung; -Information über Herkunft der Eier (KAT-ID bzw. Printnummer) und Legedatum/-periode.

VO (EU) 2023/2466 Art. 7

7.2 Rückverfolgbarkeit

7.2.1 Die Packstelle verfügt über ein System, das die Identifizierung von Wareneingangschargen und deren 
Beziehung zu Warenausgangschargen rückverfolgbar macht und dokumentiert.

VO (EG) 178/2002 Art. 18 -

8 Lohnfärbung
8.1 Voraussetzungen

8.1.1 Beauftragt ein KAT-Systemteilnehmer einen Färbebetrieb mit der Färbung von KAT-Eiern (KAT-„Bunte 
Eier“), ist sichergestellt, dass der unterbeauftragte Färbebetrieb über ein gültiges KAT-Zertifikat verfügt.

- ja

8.1.2 Für den Färbeprozess werden ausschließlich sortierte, KAT-zertifizierte Eier verwendet, die der Güteklasse 
A entsprechen. Bei Färbeware, die zuvor gekühlt gelagert wurde, muss zum Zeitpunkt der Verarbeitung 
zusätzlich sichergestellt sein, dass die Qualitätsmerkmale nach der EU-Vermarktungsnorm für Eier (VO 
2023/2465) weiterhin eingehalten werden.
Information: Dies gilt auch für zugekaufte Ware.

VO (EU) 2023/2465

8.2 Kennzeichnung bunter Eier
8.2.1 Die gesetzlichen Kennzeichnungselemente gemäß Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) sind 

mindestens:
- Bezeichnung des Lebensmittels („gekochte und gefärbte Eier“ oder „bunte Eier“)
- Name oder Firma und Anschrift des Herstellers, des Verpackers oder Verkäufers
- Zutatenverzeichnis in absteigender Reihenfolge
- MHD (mindestens haltbar bis: Tag und Monat)
- Identitätszeichen (behördliche Zulassung)
- Menge (Stückzahl oder Mindestnettogewicht)
- Nährwertkennzeichnung (außen auf der Verpackung anzubringen)

LMIV -

8.2.2 Das MHD ist in der Zeit vom 01.10. bis zum 30.04. des Folgejahres auf den Tag der Färbung + 32 Tage 
begrenzt.

- ja

8.2.3 Vom 01.05. bis zum 30.09. jedes Jahres verkürzt sich das MHD auf den Tag der Färbung + 28 Tage - ja
8.3 Dokumentationspflichten
8.3.1 Für jeden Auftrag zur Lohnfärbung von KAT-Ware kann eine dokumentierte Wareneingangskontrolle der 

Färbeware gemäß Formblatt FB-PS-11 nachgewiesen werden
- ja
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9 Zusatzprüfpunkte für Kleinbetriebe: Klein- und Farmpackstellen mit weniger als 15 Mio. Eier 

Wareneingang/Jahr benötigen kein IFS-Zertifikat ( Kap. 4). Für alle Kleinbetriebe gemäß obiger Definition 
gelten daher zusätzlich die nachfolgenden Prüfpunkte:

- ja

9.1 Unternehmensstruktur / Dokumentation
9.1.1 Es gibt Arbeitsbeschreibungen mit klar definierten Verantwortlichkeiten, welche insbesondere auf 

Mitarbeiter, deren Tätigkeiten Einfluss auf die Produktanforderungen haben, anwendbar sind.
ja

9.1.2 Alle Dokumente sind deutlich lesbar, eindeutig und verständlich formuliert, umfassend und stehen den 
betreffenden Mitarbeitern jederzeit in aktualisierter Form zur Verfügung

ja

9.2 HACCP Konzept
9.2.1 Es existiert ein dokumentiertes HACCP-Konzept, das alle Rohwaren, Verpackungen und jeden Prozess vom 

Wareneingang bis zur Anlieferung umfasst. Das System wird jährlich überprüft.
VO (EG) 852/2004 Art. 5 Das System wird jährlich überprüft.

9.3. Hygiene und Schulung
9.3.1 Es gibt dokumentierte Vorgaben zur Personalhygiene, die vollständig umgesetzt werden. Diese beinhalten 

u.a.: •Handreinigung und -desinfektion •Essen und Trinken •Rauchen •Verhalten bei Verletzungen der 
Haut (z.B. Schnittverletzungen, Schürfwunden) •den Umgang mit infektiösen Erkrankungen.

VO (EG) 852/2004 Anhang II (Grundlage) -

9.3.2 Straßen- und Arbeitskleidung werden getrennt voneinander aufbewahrt. - ja
9.3.3 Betriebsfremde Personen betreten die Produktionsräume nur in Hygienebekleidung und in Begleitung 

eines Betriebsangehörigen.
- ja

9.3.4 Die Arbeitskleidung wird regelmäßig und gründlich gereinigt. VO (EG) 852/2004 Anhang II -
9.3.5 Die Mitarbeiter sind mindestens jährlich in Sachen der Lebensmittelhygiene zu unterweisen. Hierüber 

liegen Aufzeichnungen vor.
VO (EG) 852/2004, Anhang II (Grundlage) mindestens jährliche Schulungen

9.3.6 Für den Fall, dass das Unternehmen über festangestellte Mitarbeiter verfügt, werden Sozialeinrichtungen 
und Toilettenräume zur Verfügung gestellt, die in Größe und Ausstattung der Mitarbeiterzahl angepasst 
sind. Diese sind in sauberem und intaktem Zustand. Von diesen Bereichen darf kein negativer Einfluss für 
das Produkt ausgehen.

VO (EG) 852/2004 Anhang II -

9.3.7 Die Umkleideräume sind so angelegt, dass von dort der direkte Zugang zur Packstelle möglich ist. - ja
9.3.8 Es sind Regeln und Einrichtungen vorhanden, die eine korrekte Handhabung von persönlichen 

Gegenständen, von mitgebrachten Lebensmitteln durch Mitarbeiter sowie von Lebensmitteln aus dem 
Pausenraum und aus Automaten gewährleisten. Die Lebensmittel werden ausschließlich in den dafür 
vorgesehenen Bereichen gelagert und/oder genutzt

ja

9.4 Verpackungen
9.4.1 Für alle eingesetzten Verpackungen liegen detaillierte Spezifikationen des Lieferanten vor. VO (EG) Nr. 1935/2004 Art. 15, 16 -
9.4.2 Für alle eingesetzten Verpackungen mit Direktkontakt zum Lebensmittel liegen Konformitätserklärungen 

oder andere Nachweise der Lieferanten (Zertifikate) vor. Diese bestätigen, dass die Verpackungen für den 
geplanten Gebrauch geeignet sind.

VO (EG) Nr. 1935/2004 Art. 15, 16 -

9.5 Bauliche Anforderungen an Packstellen
9.5.1 Die Außenbereiche sind in einem nachhaltig einwandfreien und ordentlichen Zustand und sind Teil der 

Schädlingsüberwachung.
LMHV § 3 (Grundlage: Vermeidung nachteiliger 
Beeinflussung)

Konkreter formuliert

9.5.2 Mauern sind so konstruiert und errichtet, dass Schmutzansammlungen verhindert und Kondensat bzw. 
Schimmelbildung eingedämmt werden und eine leichte Reinigung möglich ist. 

VO (EG) 852/2004 Anhang II Kap. I und II -

9.5.3 Die Wandflächen sind in einwandfreiem Zustand, leicht zu reinigen und – wo erforderlich – zu 
desinfizieren. Sie sind wasserundurchlässig, wasserabstoßend und abriebfest.

VO (EG) 852/2004 Anhang II Kap. I und II -

9.5.4 Die Bodenbeläge genügen den Produktionsanforderungen (z.B. mechanische Beanspruchung, 
Reinigungsmittel, Temperatur), sind in einwandfreiem Zustand und leicht zu reinigen.

VO (EG) 852/2004 Anhang II Kap. I und II -
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9.5.5 Die Abläufe sind leicht zu reinigen und so gestaltet, dass die Gefahr einer Produktkontamination 

minimiert wird (z.B. negative Einflüsse, Eindringen von Schädlingen usw.).
VO (EG) 852/2004 Anhang II Kap. I und II -

9.5.6 Decken und Deckenkonstruktionen (inkl. Rohrleitungen, Kabel, Lampen) sind leicht zu reinigen und so 
errichtet, dass Schmutzansammlungen sowie Kondensat- und Schimmelbildung minimiert werden.

VO (EG) 852/2004 Anhang II Kap. I und II 
(Grundlage)

-

9.5.7 Fenster und andere Öffnungen sind so gebaut, dass Schmutzansammlungen vermieden werden. Dort, wo 
Fenster und Dachverglasungen zu Belüftungszwecken geöffnet werden, sind diese durch leicht 
entfernbare Insektengitter o.ä. abgedichtet, um Kontaminationen zu verhindern.

VO (EG) 852/2004 Anhang II Kap. II Konkreter formuliert

9.5.8 Die Türen sind in einem einwandfreien Zustand. Sie sind leicht zu reinigen und gegebenenfalls zu 
desinfizieren. Außentüren und Tore sind so konzipiert und derart zu schließen, dass das Eindringen von 
Betriebsfremden und Schädlingen verhindert wird.

VO (EG) 852/2004 Anhang II Kap. II (Grundlage) Konkreter formuliert

9.5.9 Arbeitsgeräte, Armaturen und Ausrüstungen sind leicht zu reinigen, sauber und in einem guten Zustand 
(funktionsfähig, rost- und korrosionsfrei).

VO (EG) 852/2004 Anhang II Kap. v (Grundlage) -

9.5.10 Evtl. vorhandene Lüftungssysteme sind so installiert, dass Filter und andere Teile, die gereinigt oder 
ausgetauscht werden müssen, leicht zugänglich sind.

VO (EG) 852/2004 Anhang II Kap. I -

9.6 Wasser
9.6.1 Wasser, das verwendet wird, ist Trinkwasser und muss in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Die 

Qualität von Wasser wird überwacht.
VO (EG) 852/2004 Anhang II Kap. VII (Grundlage) -

9.7 Reinigung
9.7.1 Für alle zu reinigenden Bereiche existieren Reinigungs- und Desinfektionspläne sowie die entsprechenden 

Anwendungshinweise der eingesetzten Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
- ja

9.7.2 Reinigungs- und Desinfektionshandlungen sind dokumentiert und werden stichprobenweise kontrolliert. - ja

9.7.3 Während der Reinigung und Desinfektion dürfen sich keine Lebensmittel in unmittelbarer Nähe befinden. - ja

9.7.4 Die zur Reinigung und Desinfektion verwendeten Reinigungstücher befinden sich in hygienisch 
einwandfreiem Zustand.

- ja

9.7.5 Die Reinigungsutensilien werden so genutzt und gelagert, dass eine Kontamination vermieden wird - ja
9.7.6 Für die Reinigungs- und Desinfektionsmittel existieren aktuelle Sicherheitsdatenblätter (SDB) und 

Betriebsanweisungen. Diese sind vor Ort jederzeit verfügbar. Die Betriebsanweisungen sind den 
verantwortlichen Mitarbeitern bekannt.

- ja

9.7.7 Die aktuellen rechtlichen Bestimmungen zur Abfallentsorgung werden eingehalten. (VO (EG) 1774/2002). 
Lebensmittelabfälle und andere Abfälle werden in klar gekennzeichneten Behältern gesammelt und so 
rasch wie möglich aus den Räumen, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, entfernt. Eine 
Anhäufung dieser Abfälle wird vermieden.

konsolidiert: VO (EG) Nr.1069/2009 -

9.7.8 Abfallsammelräume und -sammelbehälter (inkl. Pressen) sind so konzipiert, dass sie sauber sind und die 
Anziehung für Schädlinge minimiert wird

- ja

9.7.9 Wenn das Unternehmen einen Dienstleister mit den Reinigungs- und Desinfektionstätigkeiten beauftragt, 
sind alle Anforderungen aus Abschnitt 8.7 in einem entsprechenden Vertrag eindeutig festgelegt.

- ja

9.8 Fremdkörper
9.8.1 Sofern die Anwesenheit von Holz unvermeidbar ist, ist das Holz in einem intakten und sauberen Zustand. - ja

9.8.2 Glasbruch wird generell aufgezeichnet. Ein beschriebenes Verfahren im Fall von Glasbruch liegt vor. - ja

9.9. Schädlingsbekämpfung



Nr. in Teil II Merkmal gesetzliche Grundlage eigene KAT-Vorgabe
9.9.1 Der Betrieb verfügt über ein geeignetes System zur Schädlingsbekämpfung. Wird die 

Schädlingsbekämpfung im Betrieb in Eigenleistung durchgeführt, liegt ein Sachkundenachweis der 
betreffenden Person vor,  oder es existiert ein Vertrag mit einem externen Dienstleister.

LMHV § 3 (Grundlage: Vermeidung nachteiliger 
Beeinflussung)
VO (EG) 852/2004

-

9.9.2 Die Mindestanforderungen an die Dokumentation sind eingehalten. VO (EG) 852/2004 -
9.9.3 Anlieferungen werden im Wareneingang auf das Vorhandensein von Schädlingen geprüft. Etwaiger Befall 

wird dokumentiert und Maßnahmen werden eingeleitet.
- ja

9.10 Lagerung und Transport
9.10.1 Vor der Beladung wird der Zustand der Transportfahrzeuge geprüft und bei Bedarf werden Maßnahmen 

eingeleitet (z.B. Fremdgerüche, Staubentwicklung, Feuchtigkeit, Schädlinge, Schimmel). Alle 
Transportfahrzeuge sowie die Beladerampen / -bereiche sind im Reinigungsplan berücksichtigt.

VO (EG) 852/2004 Anhang II Kap. VI (Grundlage) -

9.10.2 Transportbehälter und Lagerbehältnisse sind in einem sauberen und guten Zustand. - ja
9.10.3 Reinigungs- und Desinfektionsmittel einschließlich Schädlingsbekämpfungsmitteln sind getrennt von 

Lebensmitteln sowie in geschlossenen und auslaufsicheren Behältern aufzubewahren.
VO (EG) 852/2004 Anahng II Kap. I (Grundlage) -

9.10.4 Die Temperatur im Eierlager wird täglich dokumentiert. VO (EG) 852/2004 Art. 4 (Grundlage) -
9.10.5 Werden Dienstleister für die Lagerhaltung und Transport eingesetzt, sind die Anforderungen des Kapitels 

8 in einem Dienstleistungsvertrag eindeutig festgeschrieben.
- ja

9.11 Wartung und Reparatur
9.11.1 Alle für Wartungs- und Reparaturarbeiten eingesetzten Materialien sind für den Verwendungszweck 

geeignet (z.B. lebensmitteltaugliche Fette, Anstriche). 
- ja

9.11.2 Provisorische Reparaturarbeiten werden so durchgeführt, dass keine Beeinträchtigung der 
Produktanforderungen stattfindet.

- ja

9.11.3 Werden externe Dienstleister für Wartungs- und Reparaturarbeiten eingesetzt, sind die vom 
Unternehmen festgelegten Anforderungen für die eingesetzten Materialien und Geräte eindeutig 
festgelegt, dokumentiert und eingehalten.

- ja

9.12 Umgang mit Nicht-Konformen Produkten
9.12.1 Eine eindeutige Kennzeichnung und Handhabung von gesperrter Ware ist sichergestellt und das Vorgehen 

ist allen Mitarbeitern bekannt. Gesperrte Ware ist an der Palette mit einem mind. DIN A4 großem Schild als 
"gesperrt" gekennzeichnet und wird separat gelagert

VO (EU) 178/2002 -

9.13 Meldepflichtige Ereignisse und behördliche Beanstandungen
9.13.1 Alle gesetzlich meldepflichtigen Ereignisse (z.B. positive Salmonellenbefund von Sal. Enteritidis und Sal. 

Typhimorium) bzw. Dioxin-/PCB-DL & NLD-Befund u.a.) sowie weitere behördliche Beanstandungen sind 
der KAT-Geschäftsstelle zu melden.

VO (EU) 178/2002 Konkreter formuliert

9.14 Betriebskontrollen
9.14.1 Betriebsbegehungen werden mindestens jährlich in allen Bereichen durchgeführt. Abweichungen und 

daraus abgeleitete Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen werden dokumentiert. 
- ja
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Packstellen, 
Bunte Eier, 
Verkaufsstellen 
und Makler

Merkmal gesetzliche Grundlage eigene KAT-Vorgabe
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1 Lagerung

1.1 Sauberkeit und Hygiene
1.1.1 Der Betrieb befindet sich in einem ordentlichen und sauberen Zustand. Der Standort weist aus 

hygienerechtlicher Sicht keinerlei Gefährdung für das Produkt auf.
VO (EG) 852/2004, Anhang II Kap. II (Grundlage)

1.2 Warenstromtrennung
1.2.1 Trennung von KAT-Ware und Fremdware

Sofern neben KAT-Ware auch mit Fremdware umgegangen wird, kann nachgewiesen werden, dass eine 
eindeutige Trennung der Waren vom Wareneingang über die interne Handhabung bis zum Warenausgang 
jederzeit physisch wie auch buchhalterisch gewährleistet ist, sodass keine Verwechslungs- bzw. 
Vermischungsgefahr besteht. Für alle Prozesse liegen hierfür aussagekräftige Dokumentationen vor.

ja

1.2.2 Trennung nach Haltungsformen
Sofern es sich um einen physischen Warenbezug handelt, ist im gesamten Betrieb die Trennung nach 
Haltungsformen sichergestellt. Die Printung der Eier allein ist nicht ausreichend zur Unterscheidung der 
Haltungsformen.
In Bereichen, in denen unsortierte Ware gelagert wird, ist diese entsprechend nach Haltungsformen 
getrennt und eindeutig gekennzeichnet.

ja

1.2.3 Trennung von B-Ware
Eier, die nicht mehr der Güteklasse A entsprechen, werden als B-Ware eindeutig gekennzeichnet und 
getrennt von unsortierter Ware gelagert.

ja

2 Kennzeichnung
2.1 Printung der Eier
2.1.1 Printung unsortierter Ware

Es ist sichergestellt, dass sämtliche Eier, die von der Packstelle angenommen werden, geprintet sind. 
Hiervon ausgenommen sind ausschließlich Knick- oder Schmutzeier, welche aus technischen Gründen 
nicht geprintet werden konnten, und Eier, für die der Packstelle eine temporäre Ausnahmegenehmigung (z. 
B. bei Printerausfall) nach § 1a der EiMarktV schriftlich vorliegt. KAT muss über die 
Ausnahmegenehmigung informiert sein.

ja

2.1.2 Sofern Eier auf Basis der unter 2.1.1 beschriebenen Ausnahmeregelungen ungeprintet angenommen 
wurden, kann die Packstelle nachweisen, dass die Eier gemäß § 1a EiMarktV unverzüglich nach Anlieferung 
in der Packstelle geprintet wurden.

ja

2.1.3 Printung sortierter Ware
Die Printung ist entsprechend den Vorgaben der EU-Vermarktungsnorm für Eier deutlich sichtbar, leicht 
lesbar und mindestens 2 mm hoch.

ja

2.1.4 Werden im Wareneingang von einem Legebetrieb Paletten angeliefert, auf denen mehr als 20 % der Eier 
unleserlich geprintet oder einzelne Eier ungeprintet sind, muss dies dokumentiert werden. Des Weiteren 
ist sichergestellt, dass die betreffenden Eier nachgeprintet werden.

ja

2.2 Kennzeichnung der Ware
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2.2.1 Unsortierte Ware

Bei Zukauf von unsortierter Ware ist jede Palette/Transportverpackung mit einem Etikett gekennzeichnet, 
dem mindestens die folgenden Angaben zu entnehmen sind:
- KAT-Kennzeichnung
- Name und Anschrift des Erzeugers
- Anzahl und/oder Gewicht der Eier
- Legetag oder Legeperiode
- Versanddatum
- Printnummer

ja

2.2.2 Sortierte Ware
Bei Zukauf von sortierter Ware ist jede Palette/Transportverpackung mit einem Etikett gekennzeichnet, 
dem mindestens die folgenden Angaben zu entnehmen sind:
- KAT-Kennzeichnung
- Nummer der verarbeitenden Packstelle
- Güteklasse
- Gewichtsklasse
- Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)
- Haltungsform

ja

2.2.3 Fertigpackungen
Verpackungen mit Eiern der Güteklasse A sind auf der Außenseite deutlich sichtbar und leicht lesbar mit 
mindestens den folgenden Angaben versehen:
- KAT-Logo bei Kleinverpackungen (KVP)
- Packstellennummer
- Güteklasse
- Gewichtsklasse oder die Angabe „Eier verschiedener Größe“ und das Mindestnettogewicht der 
enthaltenen Eier in Gramm
- MHD
- Verbraucherempfehlung, die Eier nach dem Kauf bei Kühlschranktemperatur aufzubewahren
- Haltungsform
- Erläuterung der Bedeutung der Printnummer

ja

2.3 Kennzeichnung von Ware, die an die Nahrungsmittelindustrie geliefert wird
Eier können entweder als „Klasse A“-Ware oder „Klasse B“-Ware eingestuft werden. Eier der Klasse B sind 
jene, die nicht die Qualitätsmerkmale von Eiern der Klasse A aufweisen bzw. Eier der Klasse A, die 
herabgestuft wurden. Generell besteht auch für Eier der Klasse B die Pflicht zur Kennzeichnung mit dem 
Erzeugercode. Eier der Klasse B dürfen nur an die Nahrungsmittel- und Nicht-Nahrungsmittelindustrie 
geliefert werden. Nicht zwingend vorgeschrieben ist die Kennzeichnung, wenn Knickeier oder 
verschmutzte Eier aus technischen Gründen nicht gekennzeichnet werden können.

2.3.1 Eier, die an die Nahrungsmittelindustrie geliefert werden, werden eindeutig als „Eier für die 
Nahrungsmittelindustrie“ gekennzeichnet.

ja

2.4 Kennzeichnung in Dokumenten
2.4.1 Jeder KAT-Artikel hat eine eigene Artikelnummer, mit der er eindeutig als KAT-Ware identifiziert werden 

kann.
ja

2.4.2 Es gibt keine Artikelnummern, die sowohl für einen KAT-Artikel als auch für Fremdware verwendet werden. ja
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2.4.3 Die Lieferscheine für unsortierte Ware des Warenausgangs enthalten mindestens folgende Angaben:

- KAT-Kennzeichnung
- Artikelnummer/-bezeichnung
- Printnummer(n)
- Haltungsform
- Legedatum/Legeperiode
- Absender/Empfänger
- Menge
- Versand-/Lieferdatum

ja

2.4.4 Die Lieferscheine für sortierte Ware des Warenausgangs enthalten mindestens folgende Angaben:
- KAT-Kennzeichnung
- Artikelnummer/-bezeichnung
- Güte- und Gewichtsklasse
- Printnummer(n)
- Haltungsform
- MHD
- Absender/Empfänger
- Menge/Stück/Gewicht
- Versand-/Lieferdatum

ja

2.4.5 Die Rechnungen des Warenausgangs enthalten mindestens folgende Angaben:
- KAT-Kennzeichnung
- Artikelnummer/-bezeichnung
- Güte- und Gewichtsklasse
- Haltungsform
- Absender/Empfänger
- Menge/Stück/Gewicht
- Lieferscheinnummer oder Lieferdatum
- Rechnungsnummer

ja

2.5 Verwendung des KAT-Logos
2.5.1 Die Verwendung des KAT-Logos auf Eierverpackungen für den deutschen Lebensmittelhandel ist zur 

klaren Identifizierung von KAT-Ware obligatorisch. Das KAT-Logo entspricht den aktuellen 
Gestaltungsrichtlinien und ist entsprechend korrekt auf den Eierverpackungen aufgebracht.

ja

2.5.2 Das KAT-Logo kann als allgemeines Logo auf Lieferscheinen und Rechnungen verwendet werden, sofern 
die Artikel zusätzlich eindeutig als KAT- oder Fremdwaren gekennzeichnet sind oder es sich ausschließlich 
um KAT-Ware handelt.

ja

3 Meldungen an die KAT-Datenbank und Dokumentationspflichten
3.1 Meldungen an die KAT-Datenbank
3.1.1 Die Ausgangsdaten von KAT-Ware werden wöchentlich an die KAT-Datenbank gemeldet. ja
3.1.2 Die Warenausgänge von KAT-Ware werden kundenweise unter Angabe der KAT-ID des Empfängers an die 

KAT-Datenbank gemeldet.
ja

3.1.3 Die Daten zu Waren, die an Lohnfärber gehen, werden wöchentlich an die KAT-Datenbank gemeldet. ja
3.2 Dokumentationspflichten
3.2.1 Die Stammdaten des Standorts stimmen mit den in der KAT-Datenbank hinterlegten Stammdaten überein. ja
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3.2.2 Alle für den Warenfluss relevanten Dokumente werden zum Abgleich des Warenflusses mindestens 12 

Monate nach Ablauf des MHD aufbewahrt.
ja

3.2.3 Die Ablage aller KAT-relevanten Dokumente ist buchhalterisch strukturiert und sortiert. ja
3.2.4 Für die KAT-Wareneingänge und KAT-Warenausgänge liegen die zugehörigen Lieferscheine und 

Rechnungen vor.
ja

3.2.5 Der Gesamtwarenverlust wird monatlich dokumentiert und in der KAT-Datenbank gemeldet. ja
4 Mengenbilanz
4.1 Plausibilitätsprüfung
4.1.1 Auf Grundlage der vorliegenden Daten und Dokumente ist eine nach Haltungsform getrennte, vollständige 

Warenflussberechnung für KAT-Ware möglich, wobei bei Stichproben die Gesamtbilanz der KAT-Ware 
durch den Wareneingang, die Sortierung/Verpackung und den Warenausgang rechnerisch nachvollziehbar 
ist.

ja

4.1.2 Die gemeldeten Daten des Ausgangs von KAT-Ware sind vollständig und korrekt.
Die Meldungen des Warenausgangs stimmen in Menge, Art und Zeitpunkt mit den Angaben auf den 
zugehörigen Rechnungen und Lieferscheinen überein.

ja

4.1.3 Die Meldungen des Wareneingangs stimmen im Falle einer Fremderfassung in Menge, Art und Zeitpunkt 
mit den Angaben auf den zugehörigen Rechnungen und Lieferscheinen überein.

ja

4.1.4 Der Bezug von Warenausgängen zu Lieferscheinen und Rechnungen ist eindeutig herstellbar und 
plausibel.

ja

4.1.5 Die Rechnungen sind ordnungsgemäß und vollständig verbucht. ja
4.1.6 Die Printnummern zu den Meldungen des Warenausgangs stimmen mit den Printnummern auf den 

Lieferscheinen des Warenausgangs überein.
ja

4.1.7 Bei Ausgangslieferungen von unsortierter Ware ist sichergestellt, dass die gelieferte Menge pro 
Printnummer an die KAT-Datenbank gemeldet wird und mit den Angaben auf den Lieferpapieren 
übereinstimmt.

ja

4.1.8 Bei Ausgangslieferungen von sortierter A-Ware ist sichergestellt, dass die zur Lieferung gehörenden 
Printnummern inkl. der Gesamtmenge an die KAT-Datenbank gemeldet wird und mit den Angaben auf den 
Lieferpapieren übereinstimmt.

ja

4.1.9 Sofern seitens eines LEH-Standorts die Meldung über osapiens gefordert wird, ist sichergestellt, dass 
diese Warenmeldungen um das korrekte MHD, inkl. aller der Lieferung zugehörigen Printnummern, 
ergänzt wurden.

ja

4.2 Rückverfolgbarkeit
4.2.1 Der Betrieb verfügt über ein System, das die Identifizierung von Wareneingangschargen sicherstellt und 

deren Verhältnis zu Warenausgangschargen rückverfolgbar macht und dokumentiert. Die artikel- und 
mengenspezifische Rückverfolgbarkeit der KAT-Ware ist sichergestellt.

ja

5 Lohnfärbung
5.1 Voraussetzungen
5.1.1 Beauftragt ein KAT-Systemteilnehmer einen Färbebetrieb mit der Färbung von KAT-Eiern (KAT-„Bunte 

Eier“), ist sichergestellt, dass der unterbeauftragte Färbebetrieb über ein gültiges KAT-Zertifikat verfügt.
ja

5.1.2 Für den Färbeprozess werden ausschließlich sortierte, KAT-zertifizierte Eier verwendet, die der Güteklasse 
A entsprechen. Bei Färbeware, die zuvor gekühlt gelagert wurde, muss zum Zeitpunkt der Lieferung an den 
Lohnfärbebetrieb zusätzlich sichergestellt sein, dass die Qualitätsmerkmale nach der EU-
Vermarktungsnorm für Eier weiterhin eingehalten werden.

ja
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5.2 Kennzeichnung Bunte Eier

Der Eigentümer der KAT-Ware stellt bei der Erteilung eines Lohnauftrags an Dritte folgende Punkte sicher:

5.2.1 Die einzuhaltenden gesetzlichen Kennzeichnungselemente gemäß Lebensmittelinformations-verordnung 
(LMIV) sind mindestens:
- Bezeichnung des Lebensmittels („gekochte und gefärbte Eier“ oder „bunte Eier“)
- Name oder Firma und Anschrift des Herstellers, des Verpackers oder Verkäufers
- Zutatenverzeichnis in absteigender Reihenfolge
- MHD (mindestens haltbar bis: Tag und Monat)
- Identitätszeichen (behördliche Zulassung)
- Menge (Stückzahl oder Mindestnettogewicht)
- Nährwertkennzeichnung (außen auf der Verpackung anzubringen)

ja

5.2.2 Auf allen Kaufverpackungen mit gefärbten KAT-Eiern entspricht das KAT-Logo den aktuellen 
Gestaltungsrichtlinien.

ja

5.2.3 Sofern Eierverpackungen von bunten Eiern mit dem KAT-Logo gekennzeichnet sind, ist sichergestellt, dass 
die KAT-ID/EU-Zulassungsnummer des Färbebetriebs auf der Eierverpackung angegeben ist.

ja

5.2.4 Vom 01.10. bis zum 30.04. jedes Jahres beträgt das MHD +32 Tage ab dem Tag der Färbung. ja
5.2.5 Vom 01.05 bis zum 30.09. jedes Jahres beträgt das MHD +28 Tage ab dem Tag der Färbung. ja
5.3 Dokumentationspflichten
5.3.1 Für jeden Auftrag zur Lohnfärbung von KAT-Ware kann eine dokumentierte Wareneingangskontrolle der 

Färbeware gemäß Formblatt FB-PS-11 nachgewiesen werden.
ja

Nr. in Teil II des 
KAT-Leitfadens 
Bunte Eier

Merkmal gesetzliche Grundlage eigene KAT-Vorgabe

1 Allgemeine Vorrausetzung 

1.1 Trennung von KAT-und Fremdware
1.1.1 Es existiert eine jederzeit nachvollziehbare physische und administrative Trennung von KAT- und 

Fremdware. Eine Verwechslung  bzw. Vermischung von KAT- und Fremdware ist ausgeschlossen.
- ja

1.2 Warenmeldungen

Bereich Färbebetriebe       
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1.2.1 Für den Färbebetrieb liegen sämtliche KAT-Warenbewegungen in Form von Warenein- und 

Warenausgangsmeldungen vor. Die Warenmeldungen werden vom Färbebetrieb zeitnah mindestens 
einmal pro Woche ‒ bis spätestens 24 Uhr am Sonntag der Folgewoche ‒ in die KAT-Datenbank unter 
https://datenbank.kat.eu eingetragen.
Wenn sich ein Färbebetrieb mit einer Packstelle in einem Unternehmensverbund befindet (gleiches 
Unternehmen, gleicher Standort) und die Packstelle ausschließlich KAT-Ware handelt, können die 
Warenmeldungen wie folgt vorgenommen werden:
•Für den Transfer von eigener Färbeware aus der Packstelle an den eigenen Färbebetrieb sind keine 
Warenmeldungen in der KAT-Datenbank erforderlich. 
•Färbeware, die von externen Betrieben zugekauft wird, muss von den externen Betrieben direkt an die 
KAT-ID des Färbebetriebes gemeldet werden. 
•Die Warenausgangsmeldungen aller KAT-"bunten" Eier können vollständig über die eigene Packstelle 
erfasst werden
Information: Sofern eine sogenannte Lohnfärbung erfolgt, sind die Warenmeldungen von demjenigen 
vorzunehmen, der die Lohnfärbung in Auftrag gegeben hat

- ja

1.3 Behördliche Zulassung
1.3.1 Der Färbebetrieb verfügt über eine behördliche Zulassung nach VO (EG) Nr. 853/2004. VO (EG) 853/2004 Art. 4 -
1.4 Betriebsbeschreibung
1.4.1 Der Färbebetrieb verfügt über eine Betriebsbeschreibung, die mindestens alle für KAT notwendigen 

Stammdaten des Unternehmens enthält.
- ja

2 Qualitätsmanagementsystem
2.1 Zertifizierungen
2.1.1 Der Färbebetrieb verfügt über eine gültige Zertifizierung nach IFS Food.

Information: Färbebetriebe, die sich neu für das KAT-System angemeldet haben und noch nicht über 
eine gültige IFS-Food Zertifizierung verfügen, müssen innerhalb der ersten 12 Monate nach Anmeldung 
den Nachweis über ein bestandenes Assessment nach dem IFS Global Market Programm auf Basic-
Niveau nachweisen. Im zweiten Jahr ist ein bestandenes Assessment auf Intermediate-Niveau 
erforderlich. Am Ende des dritten Jahre (also nach 36 Monaten) muss eine Zertifizierung nach IFS Food 
nachgewiesen werden.

- ja

2.2 HACCP System VO (EG) 852/2004 Art. 5
2.2.1 Im Prozessschritt „Kochen“ ist die Kerntemperatur der Eier als kritischer Kontrollpunkt (CCP) definiert. Sie 

beträgt unmittelbar nach dem abgeschlossenen Kochvorgang mindestens 90 Sekunden lang 73 °C. Dieser 
Wert wird kontrolliert. Bei der Wahl einer anderen Temperatur-Zeit-Kombination stellt der Färbebetrieb 
anhand von
Nachweisen sicher, dass diese dazu geeignet ist, ein lebensmittelrechtlich sicheres und damit zum Verzehr 
geeignetes Produkt zu erzeugen.

- ja

2.2.2 Für den Fall, dass die Wassertemperatur unter den Mindestwert sinkt, ist ein optisches und/oder 
akustisches Warnsignal und/oder eine automatische Vorrichtung zum Stopp der Färbeanlage vorhanden. 
Eine Funktionskontrolle dieser Systeme wird mindestens vor Produktionsbeginn, nach einer 
Unterbrechung und nach Produktionsende durchgeführt und dokumentiert

- ja

2.2.3 Die Durchlaufzeit der Eier wird im Rahmen der Überprüfung des HACCP-Systems mindestens einmal pro 
Jahr kontrolliert. Wird die Anlageneinstellung so geändert, dass sich eine andere Kombination aus 
Mindestdurchlaufzeit und Mindestkochtemperatur ergibt, wird der neue Prozess validiert und 
dokumentiert

- ja

3 Umgang mit Gefahrstoffen
3.1 Gefährdungsbeurteilung
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3.1.1 Der Färbebetrieb hat im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung nach § 6 GefahrstoffVO ermittelt, ob sich 

bei der Verarbeitung und Lagerung von Farben oder brennbaren Flüssigkeiten Gefährdungen für die 
Beschäftigten oder andere Personen ergeben.

GefStoffV § 6 -

3.2 Farbstoffe in Eierschalenlacken
3.2.1 Es werden ausschließlich Farbstoffe eingesetzt, die gemäß Verordnung über Lebensmittelzusatzstoffe 

(EU) 1333/2008 zugelassen sind. Trotz Zulassung sind für die Produktions von KAT "Bunte Eier" die 
Azofarbstoffe Tartrazin (E102), Gelborange (E110),
Azorubin (E122), Cochenillerot (E124a), Allurarot (E129), der Lebensmittelzusatzstoff Titandioxid (E171) 
und der Farbstoff Chinolingelb (E104) verboten. Werden die Farben im Färbebetrieb selbst gemischt, sind 
die verwendeten Farbstoffe nachzuweisen.

VO 1333/2008 ja

3.3 Farbenlagerung
3.3.1 Farben und andere lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten werden ausschließlich in Räumen gelagert, die dem 

allgemeinen Verkehr nicht zugänglich sind. Auf das Verbot wird durch eine gut sichtbare und deutlich 
lesbare Schrift hingewiesen.

GefStoffV § 8 -

3.3.2 Es ist sichergestellt, dass Behälter mit Farben und anderen lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten in 
Auffangeinrichtungen eingestellt sind, die mindestens den Rauminhalt des größten Gebindes aufnehmen 
können. Kann eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre nicht ausgeschlossen werden, sind die 
Auffangeinrichtungen elektrostatisch ableitfähig und geerdet. In unmittelbarer Nähe der Lagerbehälter mit 
entzündbaren Gefahrstoffen befinden sich keine wirksamen Zündquellen.

GefStoffV Anhang I, 1.6 -

3.3.3 Die Lagerräume für Farben und Lösungsmittel verfügen über eine explosionsgeschützte Beleuchtung und 
angemessene technische Ausstattung, die eine dauerhafte und überwachte Be- und Entlüftung des 
Raumes sicherstellt.

- ja

3.3.4 Die Mengen der am Arbeitsplatz bereitgestellten Farben oder lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten sind auf 
den Tages-/ Schichtbedarf begrenzt.

GefStoffV § 11 (Grundlage) ja

4 Herstellungsprozess
4.1 Produktionsstandort
4.1.1 Der Produktionsstandort, einschließlich des Außenbereichs und der Produktionsräume, ist so gestaltet, 

dass aufgrund baulicher und / oder hygienischer Mängel, eine Gefährdung der Lebensmittelsicherheit 
ausgeschlossen werden kann.

VO (EG) 852/2004 Anhang II Kap. I -

4.2 Wareneingangskontrolle
4.2.2 Die Wareneingangskontrolle erfolgt nach einem festgelegten Stichprobenplan und wird dokumentiert. Für 

alle Qualitätsparameter sind Grenzwerte / Toleranzbereiche gemäß Tabelle 1 Leitfaden definiert und 
werden eingehalten.

- ja

4.3 Lagerung der Färbeware
4.3.1 Die Lagerung der Färbeware erfolgt sachgerecht und hygienisch einwandfrei in dafür geeigneten Räumen - ja

4.3.2 Für Färbeware, die zur Kühlung bestimmt ist, werden ausschließlich sortierte KAT-zertifizierte Eier der 
Güteklasse A verwendet. Dies gilt auch für zugekaufte gekühlte Ware.

- / VO (EU) 2023/2465 (Grundlage) ja

4.3.3 Ungekühlt gelagerte Eier werden spätestens 28 Tage nach Legedatum verarbeitet. Bei Eiern, die für die 
Kühllagerung vorgesehen sind, erfolgt die Kühlung spätestens 14 Tage nach Legedatum.

VO (EU) 853/2004, Anhang III Abschnitt X Kapitel I 
Nr. 4
VO (EU) 2023/2465 Art. 6

ja
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4.3.4 Bei der Kühllagerung von Eiern sind nachfolgende Parameter einzuhalten: 

Bei 0-1 °C gelagerte Eier werden spätestens 84 Tage nach dem Legedatum verarbeitet.
Bei 1,1-3,0 °C gelagerte Eier werden spätestens 70 Tage nach dem Legedatum verarbeitet.
Bei 3,1-4,9 °C gelagerte Eier werden spätestens 63 Tage nach dem Legedatum verarbeitet.
Bei 5-8 °C gelagerte Eier werden spätestens 42 Tage nach dem Legedatum verarbeitet.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden kontinuierlich aufgezeichnet. Bei den jeweiligen 
Temperaturstufen ist die Luftfeuchtigkeit individuell anzupassen, so dass optimale Lagerbedingungen 
erzielt werden. Hierfür ist es erforderlich, dass der Kühlungsprozess einmal pro Kalenderjahr durch ein 
externes akkreditiertes Labor validiert wird, indem die Frischeparameter und Verzehrfähigkeit der Eier am 
Ende der jeweils maximalen Lagerdauer überprüft werden

- ja

4.3.5 Gekühlt gelagerte Eier werden maximal 72 Stunden vor Verarbeitung ausgelagert. Dabei ist sichergestellt, 
dass eine negative Beeinflussung der Eier durch die Lager-bedingungen ausgeschlossen ist. Dies ist 
entsprechend dokumentiert.

- ja

4.4 Koch-und Färbeprozess
4.4.1 Für den Koch- und Färbeprozess werden im Falle von ungekühlter Ware ausschließlich sortierte KAT-

zertifizierte Eier der Güteklasse A verwendet.
- ja

4.4.2 Bei der Verarbeitung von Färbeware, die zuvor gekühlt gelagert wurde, muss zum Zeitpunkt der 
Verarbeitung für jede ausgelagerte Partie erneut überprüft werden, ob nachfolgende Anforderungen erfüllt 
sind: 
- Luftkammer: Höhe nicht über 6 mm, unbeweglich
- Dotter: beim Durchleuchten nur schattenhaft und ohne deutliche Umrisslinie sichtbar; beim Drehen des 
Eis nicht wesentlich von der zentralen Lage abweichend.
- Eiklar: klar, durchsichtig
- Fremdgeruch: nicht zulässig

- ja

4.4.3 Die Paletten Kennzeichnung bleibt bis zur Färbemaschine erhalten und genügt den Anforderungen der VO 
2023/2465. Sofern es sich um KAT-Ware handelt, ist dies ebenfalls an der Paletten Kennzeichnung 
ausgewiesen.

VO (EU) 2023/2465 Art. 7 (Grundlage) Kennzeichnung von KAT-Ware

4.4.4 Es ist sichergestellt, dass für den Kochprozess ausschließlich Eier der gleichen Gewichtsklasse eingesetzt 
werden. 

- ja

4.4.5 Nach dem Kochen werden Eier mit optisch erkennbaren Schalendefekten aussortiert . - ja
4.4.6 Nach dem Färben werden Eier mit mangelhafter Farbversiegelung aussortiert. - ja
4.4.7 Der Wasserwechsel und die Reinigung der Maschinen erfolgen auch bei durchgehender Produktion 

täglich. Dies ist entsprechend dokumentiert.
- ja

4.5 Lagerung verarbeiteter Ware
4.5.1 Die Lagerung der bunten Eier erfolgt sachgerecht und hygienisch einwandfrei in dafür geeigneten Räumen. - ja

4.6 Prozessprüfung
4.6.1 Während des Produktionsprozesses erfolgt stündlich eine dokumentierte Überprüfung der gefärbten und 

verpackten Ware. Diese Überprüfung umfasst mindestens: •Lesbarkeit • Anhaftung und Vorhandensein 
des MHD-Etikettes •Angabe des korrekten MHD

- ja

4.6.2 Während des Produktionsprozesses erfolgt stündlich eine dokumentierte Überprüfung der gefärbten und 
verpackten Ware. Diese Überprüfung umfasst mindestens: •Lesbarkeit • Anhaftung und Vorhandensein 
des MHD-Etikettes •Angabe des korrekten MHD Qualitätsmängel sind: •Schalendefekte •Mangelhafte 
Farbversiegelung  – unversiegelte Stellen > 0,5 cm²

- ja

5 Kennzeichnung
5.1 Kennzeichnung gemäß LMIV
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5.1.1 Die gesetzlichen Kennzeichnungselemente gemäß LMIV sind mindestens: •die Bezeichnung des 

Lebensmittels („gekochte und gefärbte Eier“ oder „Bunte Eier“) •der Name oder die Firma und die 
Anschrift des Herstellers, des Verpackers oder Verkäufers •Zutatenverzeichnis in absteigender Reihenfolge 
•das MHD (mindestens haltbar bis: Tag und Monat) •Identitätszeichen (behördliche Zulassung) •Menge 
(Stückzahl oder Mindestnettogewicht) •Nährwertkennzeichnung (außen auf der Verpackung anzubringen)

LMIV: VO (EU) 1169/2011 (Grundlage) ja

5.2.1 Kennzeichnung Mindesthaltbarkeitsdatum

5.2.1 Das MHD ist vom 01.10. bis 30.4. (des Folgejahres) auf Produktionstag + 32 Tage begrenzt. 
Ab 01.05. bis zum 30.09. jeden Jahres verkürzt sich das MHD auf Produktionstag + 28 Tage.  
Information: Eine Restlaufzeit bei Anlieferung an den Handel von 21 Tagen wird empfohlen.

- ja

5.3 Verwendung des KAT-Logos
5.3.1 Auf allen Verpackungen mit gefärbten Eiern, die als KAT-Ware vermarktet werden, ist das KAT-Logo gemäß 

den aktuellen Gestaltungsrichtlinien angebracht.
- ja

6 Überwachung, Analyse
6.1 Rückstellmuster
6.1.1 Aus jeder Fertigwarenpartie werden Rückstellmuster gezogen und bis mindestens zwei Wochen nach 

Ablauf des MHD bei Raumtemperatur aufbewahrt. Die Mustergröße umfasst mindestens 10 Eier pro Tag 
und Färbemaschine oder Produktionslinie.

- ja

6.2 Untersuchungen / Analysen
6.2.1 Um den Erhitzungsprozess zu verifizieren, wird auf Basis eines risikoorientierten Probenplans mindestens 

einmal pro Quartal aus dem laufenden Produktionsprozess eine frisch gefärbte Probe gezogen und in 
einem externen Labor unmittelbar auf Enterobacteriaceae (s. Verordnung (EG) 2073/2005, Anhang I, 
Kapitel II, 2.3.1) untersucht.
Das Labor ist für diese Analysemethode nach DIN ISO/IEC 17025 akkreditiert

VO (EG) 2073/2005 Anhang I Kap. II, 2.3.1 -

6.2.2 Auf Basis eines risikoorientierten Probenplans wird mindestens einmal pro Quartal aus dem laufenden 
Produktionsprozess eine frisch gefärbte Probe gezogen und in einem externen Labor am Ende des MHD 
auf folgende Parameter untersucht: •Sensorik (Geruch, Geschmack, Aussehen, Konsistenz) •Aerobe 
Gesamtkeimzahl •Enterobacteriaceae •Salmonella im Produkt  •Hefen •Schimmelpilze •Aerobe 
Sporenbildner •Listeria monocytogenes. Das Labor ist für diese Analysemethoden nach DIN ISO/IEC 
17025 akkreditiert.

- ja

7 Lohnfärbung
7.1 Vergabe von Lohnfärbeaufträgen
7.1.1 Werden Lohnfärbeaufträge an Dritte vergeben, ist sichergestellt, dass der unterbeauftragte Färbebetrieb 

über ein gültiges KAT-Zertifikat verfügt.
- ja

7.2 Durchführung von Lohnfärbeaufträgen
7.2.1 Alle Aufträge zur Lohnfärbung von KAT-Ware sind dokumentiert und die Daten gemäß Formblatt FB-PS 11 

an den Auftraggeber übermittelt.
- ja

8 Krisenmanagement
8.1.1 Für Krisenfälle bzw. kritische Situationen liegen Notfallpläne mit klaren Verantwortlichkeiten vor. Diese 

enthalten alle wichtigen Ansprechpartner (z. B. Tierarzt, Veterinäramt, Zulieferer/Abnehmer, KAT) und 
deren Kontaktdaten (Telefonnummern).

- ja

9 Rückverfolgbarkeit
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9.1.1 Das Rückverfolgbarkeitssystem ermöglicht eine chargenbezogene Rückverfolgung aller Rohwaren, 

Verpackungen, Zutaten (z. B. Salztüten), Eierschalenlacke und Fertigwaren in beide Richtungen (vom 
gelieferten Produkt zur Rohware und umgekehrt). 
Das vorhandene System gewährleistet, dass innerhalb des Auditzeitraums ein Rückverfolgbarkeitstest 
durchgeführt werden kann.

VO (EG) 178/2002 Art. 18 (Grundlage) -

Nr. in Teil II des 
KAT-Leitfadens Ei-
Verarbeitung

Merkmal gesetzliche Grundlage eigene KAT-Vorgabe

1 Teilnahmevoraussetzung

1.1.1 Es liegt ein aktuelles Zertifikat von einem durch die GFSI anerkannten Standard vor.
Falls es während der Zertifikatslaufzeit zu einem Zertifikatsentzug kommt, wird die KAT-Geschäftsstelle 
umgehend hierüber informiert. ja

1.1.2 Für die Aufrechterhaltung der KAT-Systemteilnahme und zur Erlangung einer erneuten 
Konformitätsbescheinigung müssen innerhalb der letzten 12 Monate KAT-Warenein- und -ausgänge 
plausibel in der KAT-Datenbank gemeldet worden sein. ja

1.1.3 Bei Unternehmen mit mehreren Standorten, die im Zuge von Matrixkontrollen geprüft werden, liegt an 
allen Standorten eine KAT-Konformitätsbescheinigung der Unternehmenszentrale vor. ja

2 Lagerung
2.1 Sauberkeit und Hygiene
2.1.1 Der Betrieb befindet sich in einem ordentlichen und sauberen Zustand. Der Standort weist aus 

hygienerechtlicher Sicht zum Zeitpunkt des Audits keinerlei Gefährdung für das Produkt auf.
VO (EG) 852/2004 Anhang II Kap. I und II 
(Grundlage)

2.2 Warenstromtrennung
2.2.1 KAT-Ware ist jederzeit, also vom Wareneingang bis zum Warenausgang, und auf allen Prozessstufen 

sowohl durch eine innerbetriebliche Kennzeichnung an der Ware als auch in allen warenbegleitenden 
Dokumenten identifizierbar. Dies gilt auch für alle Halb- oder Fertigprodukte. Eine Verwechslung bzw. 
Vermischung von KAT-Ware mit Fremdware ist ausgeschlossen. ja

2.2.2 Ein internes System, dass die getrennte Lagerung nach Haltungsform sowie die Trennung von KAT-Ware 
und Fremdware eindeutig auf allen Prozessstufen gewährleistet, ist vorhanden. ja

2.2.3 Bei der Annahme von unverpackten KAT-Eiprodukten (Flüssigei oder Eipulver) ist für das Abpumpen/-
saugen eine schriftliche Verfahrensanweisung oder ein Warenwirtschaftssystem etabliert, das die Gefahr
der Verwechslung oder Vermischung mit Fremdware ausschließt und beim Abnehmer ein Abpumpen/-
saugen in einen falschen Tank verhindert. Der Tank ist eindeutig KAT-Ware vorbehalten. ja

2.2.4 Tanks/Behälter zur Zwischenlagerung unverpackter KAT-Eiprodukte sind eindeutig zugewiesen und
gekennzeichnet. ja

2.2.5 Um zu vermeiden, dass es zu einer Verschleppung von Fremdware in KAT-Ware kommt, sind in den
Produktionsanlagen sowie in den Tanks und Behältern, bis auf technisch unvermeidbare Rückstände,
keine Reste von Fremdware mehr enthalten. Hierfür wird ein adäquates Verfahren (z. B. die Einhaltung von
Produktionsreihenfolgen oder die Durchführung geeigneter Reinigungsschritte) angewendet und
dokumentiert. Die Spülchargen sind anschließend zu deklassieren. ja

3 Kennzeichnung
3.1 Verwendung des KAT-Logos

Bereich Eiproduktewerke/Nahrungsmittelindustrie         
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3.1.1 Lieferscheine und Rechnungen

Die Verwendung des KAT-Logos als allgemeines Logo auf Lieferscheinen und Rechnungen ist statthaft,
sofern die Artikel zusätzlich eindeutig als KAT- oder Fremdwaren gekennzeichnet sind oder es sich
ausschließlich um KAT-Ware handelt. ja

3.1.2 Endverbraucherverpackung
Die KAT-Gestaltungsrichtlinien für die Verwendung des KAT-Logos auf Endverbraucherverpackungen
werden eingehalten. Die Endverbraucherpackungen sind durch die KAT-Geschäftsstelle freigegeben. ja

3.1.3 Produkte, mit Eibestandteilen oder eihaltigen Zutaten, deren Endverbraucherverpackung mit dem KAT-
Logo versehen ist, enthalten ausschließlich KAT-zertifizierte Eiprodukte. Eine Ausnahme bilden ggf.
notwendige technische Hilfsstoffe o. Ä., die nicht im Zutatenverzeichnis aufgeführt werden. ja

3.2 Kennzeichnung der Ware
3.2.1 Die Printung der Eier entspricht den Vorgaben der aktuellen Vermarktungsnorm von Eiern. ja
3.2.2 Jede Palette/Transportverpackung, die Eier enthält, ist mit einer Kennzeichnung versehen, der mindestens

die folgenden Angaben zu entnehmen sind:
- Name und Anschrift des Lieferanten
- eindeutige KAT-Kennzeichnung
- Printnummer
- Anzahl und/oder Gewicht der Eier
- Legetag oder Legeperiode
- Versanddatum
- bei Eiern der Klasse B: Packdatum/Haltungsform ja

3.2.3 Kennzeichnungen von Eiprodukten/Halbfabrikaten/Fertigprodukten enthalten zum Zeitpunkt des
Warenein- bzw. Warenausgangs in das bzw. aus dem Eiproduktewerk und zum Zeitpunkt des
Wareneingangs bei der Nahrungsmittelindustrie oder dem Handelsunternehmen mit physischem
Warenbezug mindestens die folgenden Angaben:
- Name und Anschrift des Lieferanten und des Empfängers
- eindeutige KAT-Kennzeichnung
- Artikelnummer und/oder Artikelbezeichnung
- Chargennummer
- Gewicht
- MHD
- Haltungsform
- Versanddatum (nicht bei Lagerware oder vorverpackter Ware) ja

3.3 Kennzeichnung in Dokumenten
3.3.1 Der KAT-Status ist in allen für die KAT-Rückverfolgbarkeit relevanten Aufzeichnungen und Dokumenten

nachvollziehbar. ja
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3.3.2 Die Lieferscheine des Warenausgangs enthalten mindestens folgende Angaben:

- Lieferscheinnummer
- Anschriften des Lieferanten und des Empfängers
- Artikelnummer und/oder Artikelbezeichnung
- Eindeutige Chargenreferenz des Lieferscheins in Verbindung mit der Rechnung
- MHD
- Menge
- Versand-/Lieferdatum
- bei Schaleneiern zusätzlich: A-Ware/B-Ware/Rohware
- eindeutige KAT-Kennzeichnung (ausgenommen bei Lieferscheinen an den LEH)
- Haltungsform (ausgenommen bei Lieferscheinen an den LEH) ja

3.3.3 Die Rechnungen des Warenausgangs enthalten mindestens folgende Angaben:
- Rechnungsnummer
- Anschrift des Lieferanten und des Empfängers
- Artikelnummer und/oder Artikelbezeichnung
- ggf. Chargennummer
- ggf. MHD
- eindeutiger Bezug zum Lieferschein (z. B. Lieferscheinnummer)
- Menge
- Versand-/Lieferdatum
- bei Schaleneiern zusätzlich: A-Ware/B-Ware/Rohware
- eindeutige KAT-Kennzeichnung (ausgenommen bei Lieferscheinen an den LEH)
- Haltungsform (ausgenommen bei Lieferscheinen an den LEH) ja

3.3.4 Die Spezifikation ist vom Lieferanten gegengezeichnet. ja
3.3.5 In der Rohwarenspezifikation sowie in der Produktspezifikation sind KAT-Artikel eindeutig gekennzeichnet

und jedes KAT-Produkt ist mit seiner eigenen Artikelnummer eindeutig einer Spezifikation zugeordnet.
ja

3.3.6 Die Verwiegeprotokolle im Wareneingang der Eiproduktewerke enthalten mindestens folgende Angaben:
- Datum und Uhrzeit der Verwiegung
- Menge in Gewicht
- Haltungsform
- Printnummer des Wareneingangs
- eindeutige Verknüpfung zum Lieferschein
- Bei mehrseitigen Protokollen muss eine maschinelle Summenzahl an jedem Seitenende stehen oder
mindestens die Gesamtseitenanzahl mit der Seitenzahl aufgeführt sein. ja

3.3.7 In der Rezeptur sind KAT-Artikel eindeutig gekennzeichnet. ja
3.3.8 Die in der Produktion vorliegenden Aufzeichnungen und Dokumente (z. B. Produktionslisten, Rezepturen, 

Spezifikationen) weisen den KAT-Status aus. ja
3.3.9 Im Zutatenverzeichnis wird nicht auf KAT-Ware hingewiesen, wenn im Fertigprodukt weitere eihaltige

Vormischungen aus Fremdware enthalten sind. ja
4 KAT Meldungen an die KAT-Datenbank
4.1 Warenmeldungen
4.1.1 Die einzelnen Wareneingänge werden in der KAT-Datenbank erfasst. Die einzelnen Meldungen müssen

spätestens bis einschließlich zum 10. Tag des Folgemonats in der KAT-Datenbank erfasst werden. ja
4.1.2 Die einzelnen Warenausgänge werden in der KAT-Datenbank erfasst. Die einzelnen Meldungen müssen

spätestens bis einschließlich zum 10. Tag des Folgemonats in der KAT-Datenbank erfasst werden. ja
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4.1.3 In Kalenderwochen, in denen keine KAT-Warenbewegungen stattgefunden haben, werden die

Nullmeldungen im Warenein- und/oder Warenausgang wochenweise bis spätestens zum 10. Tag des
Folgemonats an die KAT-Datenbank gemeldet. ja

4.1.4 Die KAT-Ware wird kundenspezifisch gemeldet. ja
4.1.5 Die KAT-Ware wird rezeptur- oder artikelspezifisch gemeldet. ja
4.2 Befreiung von der Warenausgangsmeldung
4.2.1 Ist der Betrieb von der Warenausgangsmeldung befreit, sind die unter 4.2 aufgeführten Voraussetzungen

erfüllt. ja
5 Dokumentationspflichten
5.1.1 Die an KAT übermittelten Stammdaten sind vollständig und aktuell. Das Stammdatenblatt mit den

aktuellen Kontaktdaten liegt zum Zeitpunkt des Audits vor. Eventuelle Änderungen der Stammdaten
werden der KAT-Geschäftsstelle unverzüglich angezeigt. ja

5.1.2 Für Krisenfälle bzw. kritische Situationen liegen Notfallpläne mit klaren Verantwortlichkeiten vor. Der
aktuelle KAT-Krisenleitfaden liegt im Unternehmen vor und gemäß diesem sind die KAT-
Notfallkontaktnummern im Notfallplan des Unternehmens hinterlegt. ja

5.1.3 Am Standort wird mind. alle 12 Monate ein internes KAT-Audit durchgeführt und dokumentiert. Bei der
Durchführung des internen KAT-Audits werden alle Prüfpunkte des aktuellen KAT-Leitfadens „Ei-
Verarbeitung“ berücksichtigt, geprüft und dokumentiert. Bei Abweichungen werden entsprechende
Korrekturmaßnahmen dokumentiert und zeitnah umgesetzt. Das interne KAT-Audit ist mit Datum und
Unterschrift der zuständigen Person versehen. ja

5.1.4 Alle für den Warenfluss relevanten Dokumente werden mindestens 12 Monate nach Ablauf des MHD
aufbewahrt. ja

5.1.5 Die Ablage ist buchhalterisch sortiert geführt und Lieferscheine und Rechnungen von KAT-Ware sind
separat aufbewahrt. ja

5.1.6 Für alle KAT-Wareneingänge und KAT-Warenausgänge liegen die Lieferscheine und Rechnungen vor. ja
5.1.7 Der KAT-Artikel enthält eine eigene Artikelnummer. Es gibt keine Artikelnummern, die sowohl für einen KAT-

Artikel als auch für einen Fremdartikel verwendet werden. ja
5.1.8 Liegt eine Kundenanforderung vor, stimmen die Angaben der betriebsinternen Produktspezifikation oder

Rezeptur mit den Angaben der Kundenanforderung überein. ja
5.1.9 Alle produktionsrelevanten Dokumente sind durchgängig und vollständig vorhanden. Je nach Bereich

(Eiproduktewerk oder Nahrungsmittelindustrie) müssen beispielsweise folgende Dokumente vorliegen:
- Aufschlagprotokolle
- Tankpläne
- Pasteurisierungsprotokolle
- Abfüllprotokolle
- Mischprotokolle
- Produktionsprotokolle
- Reinigungsprotokolle ja

5.1.10 Für jedes aus KAT-Ware hergestellte Produkt liegen Rezepturen mit Eigehalten des Produktionsansatzes
bzw. des Endprodukts vor. ja

5.1.11 Die Wareneingangspapiere der Halbfabrikate enthalten mindestens folgende Angaben:
- MHD
- eindeutige KAT-Auslobung wie unter 3.3 beschrieben ja

6 Mengenbilanz
6.1 Plausibilitätsprüfung
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6.1.1 Die gemeldeten Daten des Wareneingangs von KAT-Ware sind vollständig und korrekt.

Alle Mengenmeldungen des Wareneingangs stimmen in Menge, Art und Zeitpunkt mit den Angaben auf
den zugehörigen Rechnungen und Lieferscheinen überein. ja

6.1.2 Die gemeldeten Daten des Warenausgangs von KAT-Ware sind vollständig und korrekt.
Alle Mengenmeldungen des Warenausgangs stimmen in Menge, Art und Zeitpunkt mit den Angaben auf
den zugehörigen Rechnungen und Lieferscheinen überein. ja

6.1.3 Der Warenfluss für die KAT-Produkte ist rechnerisch darstellbar.
Unter Berücksichtigung der für die Produktberechnungen geltenden Faustzahlen (siehe Anhang) und der 
Trockenmassegehalte ist der Warenausgang rechnerisch im Vergleich zum Wareneingang nachvollziehbar.

ja
6.1.4 Die gekennzeichnete KAT-Ware im Wareneingang wird korrekt und nachvollziehbar in das betriebsinterne 

System gebucht. ja
6.1.5 Im Wareneingang ist der Bezug von Lieferscheinen zu Rechnungen eindeutig herstellbar und plausibel 

oder die gebuchten Mengen lassen sich über das Warenwirtschaftssystem eindeutig zuordnen und sind 
plausibel. ja

6.1.6 Im Warenausgang ist der Bezug von Lieferscheinen zu Rechnungen eindeutig herstellbar und plausibel 
oder die gebuchten Mengen lassen sich über das Warenwirtschaftssystem eindeutig zuordnen und sind 
plausibel. ja

6.1.7 Alle Rechnungen sind ordnungsgemäß und vollständig verbucht. Die Angaben in den Umsatzstatistiken
der Lieferantenkonten sind vollständig und korrekt. Der Bezug von den Lieferscheinen des Wareneingangs
zu den Daten des Verwiegeprotokolls kann lückenlos hergestellt werden. ja

6.1.8 Der Eigehalt im Produktionsansatz und im Endprodukt kann rechnerisch mithilfe von Faustzahlen
nachvollzogen werden. Eine eindeutige Zuordnung von der Eiproduktcharge zu den Produktionschargen
ist gegeben. ja

6.1.9 Die in der KAT-Datenbank hinterlegten Betriebsbeziehungen (Lieferanten und Empfänger) sind vollständig
und stimmen mit den internen Lieferanten- und Kundenlisten des Betriebs überein. ja

6.1.10 Die bei der Dokumentenprüfung eingesehenen Stichproben der in der Produktion vorliegenden
Aufzeichnungen und Dokumente (z. B. Produktionslisten, Reinigungsprotokolle, Rezepturen,
Spezifikationen) sind korrekt gekennzeichnet und plausibel ja

6.1.11 Durch die Auswertung der Verkäufe von KAT-Artikeln lassen sich die Warenausgänge für den zu
prüfenden Zeitraum nachvollziehen. ja

6.2 Rückverfolgbarkeit
6.2.1 Über den gesamten Produktionsprozess hinweg sind alle Produktionschargen anhand der vergebenen

Chargennummern lückenlos rückverfolgbar. Die Chargennummern der KAT-Waren sind mit den
Artikelnummern nachvollziehbar verknüpft. KAT-Ware ist im Warenausgang eindeutig als solche
identifizierbar. Es ist sichergestellt, dass sich die KAT-Ware artikel- und mengenbezogen rückverfolgen
lässt. ja

6.2.2 Bei Verwendung von Re-Work ist der Bezug zur Ursprungscharge gegeben. Die eingesetzte Menge ist
nachvollziehbar dokumentiert. ja

6.2.3 Es muss sichergestellt sein, dass es sich bei zugekaufter vermeintlicher KAT-Ware tatsächlich um KAT-
Systemware handelt. Hierzu ist die KAT-Konformitätsbescheinigung des Lieferanten mindestens
halbjährlich oder bei jeder Lieferung auf Gültigkeit zu kontrollieren. Dies muss geregelt und die
Überprüfungen müssen dokumentiert sein. ja

Bereich Lebensmitteleinzelhandel     
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Merkmal gesetzliche Grundlage eigene KAT-Vorgabe

mit der Printnummer auf dem Ei ist eine vollständige Rückverfolgbarkeit des Hühnereis möglich - ja

mit Eingabe der Printnummer auf der Seite www.kat.eu erhält der Verbraucher den Namen des 
teilnehmenden Legebetriebes sowie Bilder vom Legestall und den Legehennen

- ja

die Hühnereier entsprechen den obenstehenden Anforderungen sowie den Anforderungen bezüglich den 
Haltungsbedingungen (siehe hierzu die Merkmale der Waren und Dienstleistungen der Klassen 31 und 44)

- ja


